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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Noch kurz vor dem Inkrafttreten der stark umstrittenen Verordnungsänderung im
Kernenergiebereich wies das Bundesverwaltungsgericht im Januar 2019 eine
Beschwerde von 15 Privatpersonen – unter ihnen eine Gruppe von Beznau-
Anwohnerinnen und -Anwohnern sowie Vertreterinnen und Vertreter der
Schweizerischen Energiestiftung (SES), von Greenpeace und des Trinationalen
Atomschutzverbands (Tras) – gegen eine Verfügung des ENSI vom 27. Februar 2017 ab.
Das Gericht erachtete die Beurteilung der Erdbebensicherheit beim AKW Beznau durch
das ENSI als korrekt und bestätigte die Anwendung des weniger strengen 100-
Millisievert-Grenzwertes bei Erdbeben, die einmal alle 10'000 Jahre vorkommen. Das
Bundesverwaltungsgericht entschied somit in Übereinstimmung mit der
Verordnungsänderung, welche ebenfalls die Anwendung des weniger strengen
Grenzwerts von 100 Millisievert festschreibt. Die Beschwerdeparteien zeigten sich
enttäuscht und erklärten gemäss der Aargauer Zeitung einen Weiterzug des Urteils ans
Bundesgericht. Unabhängig vom Gerichtsentscheid trat die indirekt damit in
Verbindung stehende Verordnungsänderung per 1. Februar 2019 in Kraft. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.03.2019
MARCO ACKERMANN

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Januar 2019 eine Beschwerde von
Privatpersonen, der Schweizerischen Energiestiftung (SES), Greenpeace und vom
Trinationalen Atomschutzverband (Tras) zur Anwendung des 100 Millisievert-
Grenzwertes bei einem natürlichen Ereignis mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von
1:10'000 pro Jahr abgelehnt hatte, wies im März 2021 auch das Bundesgericht die
Beschwerde im Hauptpunkt ab. Es entschied, dass schwere Erdbeben mit einer
Eintretenswahrscheinlichkeit von 1:10'000 der Störfallkategorie 3 zuzuordnen seien
und damit der weniger strenge Dosisgrenzwert von 100 Millisievert radioaktiver
Strahlung zu beachten sei. Die Verfügung des ENSI von 2017 zum AKW Beznau, gegen
welches sich das vorliegende Beschwerdeverfahren richtete, sei deshalb in diesem
Punkt rechtens gewesen. Eine vorübergehende Ausserbetriebnahme des AKWs sei
deshalb nicht angezeigt. Teilweise kam das Bundesgericht dem Anliegen der
beschwerdeführenden Partei hingegen punkto fehlender Sicherheitsnachweise bei der
Störfallkategorie 2 entgegen. Die Einhaltung des Grenzwertes bei Erdbeben der
Störfallkategorie 3 sage nichts darüber aus, ob bei Vorfällen der Kategorie 2 der dort
geltende, strengere Dosisgrenzwert von 1 Millisievert eingehalten werden könne,
argumentierte es. Die Arbeiten diesbezüglich seien von der Aufsichtsbehörde
«ungenügend wahrgenommen» worden, urteilte das Gericht. Das ENSI wurde daher
vom Bundesgericht verpflichtet, einen solchen Nachweis bei der Betreiberin des AKWs
einzufordern, sofern dieser nicht schon erbracht worden ist. Wie die NZZ berichtete,
forderten die beiden NGOs Greepeace und Tras daraufhin, dass die ungenügend
wahrgenommene Aufsichtspflicht für das ENSI Konsequenzen habe. Gemäss der
Aargauer Zeitung zeigten sich sowohl die Beschwerdeführenden als auch die Axpo
durch das Bundesgerichtsurteil in ihren Ansichten bestätigt. 2
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1) Aktennotiz ENSI 14I1658 vom 7.7.12; BVG A_1969/2017; Medienmitteilung BVG Urteil A-1969/2017 vom 25.1.19; Verfügung
ENSI vom 27.2.17; NZZ, TA, 26.1.19; TA, 30.1.19; AZ, 1.3.19
2) BGE 2C_206/2019; Medienmitteilung zu BGE 2C_206/2019; AZ, NZZ, TA, 24.4.21
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